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Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Erwachsene,

die Sommerferien sind da! Die Ferien bieten uns die Gelegenheit, dem Alltag
zu entfliehen und neue Energie zu tanken. Ob Sie in den Urlaub fahren oder
die freien Wochen in der heimischen Umgebung verbringen, nutzen Sie die
wertvolle Zeit, um zur Ruhe zu kommen und Ihre Akkus aufzuladen.
Unser Denzlingen bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Sommermo-
nate in vollen Zügen zu genießen. Die Natur um uns herum lädt zu ausge-
dehnten Spaziergängen, Fahrradtouren oder Picknicks im Grünen ein. Das
MACH‘ BLAU Sport & Familienbad bietet Wasserspaß und Erfrischung, die
vielfältigen Ferienangebote unserer Einrichtungen und Vereine sorgen für
Kurzweil.
IchwünscheallenDenzlingerinnenundDenzlingerneinewundervolleSom-
merzeit voller Glücksmomente, Entspannung und unvergesslicher Erlebnis-
se.
Ihr
Markus Hollemann
Bürgermeister

„Denzlinger Schwätzbänkle“
lädt zum Plaudern ein
„Ein Beispiel für Miteinander und gegenseitige Unterstützung“
Bürgermeister Markus Hollemann steht wieder mit dem mobilen „Denzlin-
ger Schwätzbänkle“ bei jedem Wetter
am Freitag, 28. Juli, von 9 bis 10.30 Uhr auf dem Denzlinger Wochenmarkt.
Interessierte Passantinnen und Passanten sind zum persönlichemAustausch
herzlich eingeladen. Bürgermeister Markus Hollemann freut sich auf inter-
essante Gespräche. Weitere Termine folgen.

Energieberatung für Gebäude-/
Heizungsmodernisierung am 2. August
Die Gemeinde Denzlingen bietet in Kooperation mit dem Landratsam Em-
mendingen eine regelmäßige Gebäude-Energieberatung an. Diese ist kosten-
los und richtet sich an alle Hausbesitzenden in der Gemeinde, die eine ener-
getische Modernisierung ihres Gebäudes planen. Eine Energieberatung stellt
immer der erste Schritt für ein Modernisierungsvorhaben dar, egal ob bei
einer anstehenden Heizungsmodernisierung, im Rahmen von sogenannten
Ohnehin-Sanierungsmaßnahmen an Bauteilen der Gebäudehülle (z.B. Fens-
tertausch, Fassaden- oder Dachrenovierung) oder geplanten Umbauten oder
Erweiterungen.
Derzeit sind viele Hausbesitzer verunsichert in Bezug auf die Gesetzesvorla-
ge zum Heizungsgesetz. Welche Anforderungen gelten ab 2024, welche Al-
ternativen zur Heizungsmodernisierung gibt es dann noch und wie werden
diese gefördert? Diese Fragen stellen sich jetzt besonders für Besitzer von
älteren Öl- und Gasheizungen.
Das Ziel des kostenlosen Serviceangebotes ist es, die Hausbesitzenden wäh-
rend einer einstündigen Einstiegsberatung über gesetzliche Anforderungen,
Unterstützungsangebote und Fördermittelprogramme zu informieren. Beim
Abschluss der Einstiegsberatung kennen die Beratungsempfänger/-innen
die nächsten Schritte und mögliche Ansprechpartner.
DienächsteEnergieberatungs-Sprechstunde findet amMittwoch, 2.August,
statt. Folgende Zeitfenster für Einzelberatungen stehen zur Verfügung: 16
Uhr, 17.15 und 18.15 Uhr. Die Terminbuchung erfolgt über die Webseite
https://eveeno.com/wfg-landkreis-emmendingen (oder ggf. telefonisch un-
ter 07641 / 451-1131). Die Beratungs-Sprechstunde findet im Büro der AIV
„Denzlinger für Denzlinger“ am Rathaus, Hauptstraße 110, statt .

Parkplätze entfallen
Die laufende Baumaßnahme auf dem ehemaligenAreal Grüner Baum macht
es notwendig, dass die Parkmöglichkeiten Hauptstr. 161 ab sofort entfallen.
Wir bitten um Beachtung.

Abfallabfuhr

Mittwoch, 2. August
Abfallgefäße (35 Liter bis 1,1 cbm - Behälter).

Grundkurs CNC-Fräsen

Für Fachkräfte und Auszubildende aus dem Metallbereich, die sich mit der
computergestützten Fertigung vertraut machen wollen, bietet die Gewerbe
Akademie der Handwerkskammer Freiburg ab 20. Oktober einen vierwö-
chigen Grundkurs im CNC-Fräsen an. Ziel ist, anhand von Werkstück-Zeich-
nungen Programme nach DIN 66025 zu erstellen und zu testen. Der Unter-
richt findet freitags von 14 bis 18.30 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr statt,
wobei jeder Teilnehmer über einen eigenen PC-Platz verfügt.
Je nach Voraussetzung sind Zuschüsse von 30 oder 70 Prozent aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds möglich. Auskünfte gibt die Gewerbe Akade-
mie unter Telefon 0761 / 15250-24. Infos und Anmeldung auch im Netz:
www.gewerbeakademie.de/weiterbildung
Gewerbe Akademie

Fortsetzung auf Seite 4

Amtliche BekAnntmAchungen

Notrufnummern:
Notruf Polizei: 110
Notruf Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst: 112
Rufnummer Krankentransport: 19222
Rufnummer Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 
(außerhalb der regulären Sprechzeiten der Arztpraxen): 116 117
Rufnummer Zahnärztlicher Notfalldienst 
(an Wochenenden und Feiertagen): 01803/222555-70
Sperr-Hotline für Personalausweis: (+49) 116 116
Störungsdienst Strom 08 00 / 36 29 477 (SWE) 
Störungsdienst Gas 0 76 41 / 95 99 373 (SWE) 
Störungsdienst Wasser 0 76 66 / 611-1792 (Gemeinde) 
 zw. 16.30 und 7 Uhr 0162/2676325 (Gemeinde)

Treffpunkt Wochenmarkt
im Kohlerhof dienstags und freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr 
am Kauftreff freitags von 14.00 bis 18.30 Uhr

Denzlinger Nachrichten
AMTSBLATT DER GEMEINDE DENZLINGEN

Rathaus Denzlingen 
Hauptstraße 110, 79211 Denzlingen
Telefon 0 76 66 / 6 11-0 · Fax  0 76 66 / 611-1371
E-Mail: gemeinde@denzlingen.de 
Internet: www.denzlingen.de
Öffnungszeiten:  Montag bis Freitag  8.00–12.00 Uhr 

und Donnerstag 15.00–18.00 Uhr

InformatIonen

Immer gut informiert!

Fundsachen 
Folgende, nachstehend aufgeführte Fundsachen wurden im Fund-
büro Rathaus Denzlingen abgegeben. Die evtl. Eigentümer können 
sich mit uns telefonisch in Verbindung setzen (Telefon 611-1330, 
-1331, -1332).

Fundnr. Kategorie Fundsache Funddatum 
146/2023 Fahrrad Mountainbike, Conway Cross 
  Sport 500, rot-schwarz-weiß  17.07.2023
147/2023 Schmuck Halskette mit Kreuzanhänger, gold 15.07.2023
148/2023 JBL Ladecase (ohne Kopfhörer), JBL, 
  schwarz 13.07.2023
149/2023 Schlüssel Schlüsselbund mit 5 Schlüsseln und 
  Holzanhänger, rund 18.07.2023
150/2023 Schlüssel Einzelschlüssel der Marke Fischer 19.07.2023
Es wird darauf hingewiesen, dass das Eigentum an den Fundsachen, 
falls die Verlierer sich nicht melden, nach Ablauf von 6 Monaten 
nach Anzeige des Fundes beim Fundbüro auf die Finderin/den Fin-
der oder bei Verzicht auf jegliche Fundrechte auf die Gemeinde des 
Fundortes übergeht. 
Nutzen Sie auch die Online-Suche über unsere Homepage. Über 
„Fundinfo“ werden alle in Denzlingen abgegebenen Fundgegen-
stände angezeigt (die Suche funktioniert auch deutschlandweit). 
Den Link finden Sie über www.denzlingen.de Rubrik Rathaus/Bür-
gerservice/Fundbüro.

 
 

rund ums Mittelalter 
vom 31.7. bis 11.8.2023  

Mo - Fr, 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr 

Wo: hinter dem Jugendtreff (Grüner Weg) 

Bei Regen in der Turnhalle (Mühlengasse 7). 

Für Kinder 5-11 Jahre    Kosten: 3 € pro Tag 

 
Täglich unterschiedliche Spiel- und Kreativangebote: 

Burgbau, Bei den Rittersleut, Mittelalterliches Handwerk, Bau von 

Schwert und Schild, Steckenpferd, Spielen wie im Mittelalter, 

Musikinstrumentenbau (in Kooperation mit dem 

Denzlinger Musikverein) u.v.m. (ohne Anmeldung) 

 

Abschluss-Fest auf der Hochburg am Freitag, 11. August:  

mit Schauspielführung und kl. Snack (nur mit Anmeldung) 
 

 

Infos: Jugendpflege Denzlingen 

Hindenburgstr. 125, 79211 Denzlingen, Tel.: 07666 – 611 2225 

Mail: jugendpflege@denzlingen.de,    www.jugend-denzlingen.de 

 

Aktenzeichen:  
 

10 K 2/19 

 

 

 

 

  Amtsgericht Emmendingen  

VOLLSTRECKUNGSGERICHT 

 

 
Terminsbestimmung:

 Datum Uhrzeit Raum Ort

Donnerstag,
14.09.2023 09:15 Uhr II, Sitzungssaal

Amtsgericht Emmendingen
Karl-Friedrich-Straße 25
79312 Emmendingen

Terminsbestimmung:
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

öffentlich versteigert werden:
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Denzlingen

Gemarkung Flurstück Wirtschaftsart u. Lage Anschrift m² Blatt

Denzlingen 3136 Landwirtschaftsfläche Gehren 1.966 1659 
BV 3

Verkehrswert:  6.700,00 €
Weitere Informationen in einigen Tagen unter www.versteigerungspool.de
Der Versteigerungsvermerk ist am 15.12.2022 in das Grundbuch eingetragen worden.
Aufforderung:
Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks aus dem Grundbuch nicht 
ersichtlich waren, sind spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abga-
be von Geboten anzumelden und, wenn der Antragsteller widerspricht, glaubhaft zu ma-
chen, widrigenfalls sie bei der Feststellung des geringsten Gebotes nicht berücksichtigt und 
bei der Verteilung des Versteigerungserlöses den übrigen Rechten nachgesetzt werden.
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder des nach § 55 ZVG mit-
haftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, vor der Erteilung des Zuschlags die 
Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens herbeizuführen, widrigenfalls für 
das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes tritt.
Hinweis:
Es ist zweckmäßig, bereits drei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung 
der Ansprüche an Kapital, Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedi-
gung aus dem Grundstück bezweckenden Rechtsverfolgung mit Angabe des bean-
spruchten Ranges schriftlich einzureichen oder zu Protokoll der Geschäftsstelle zu 
erklären.
Dies ist nicht mehr erforderlich, wenn bereits eine Anmeldung vorliegt und keine Änderun-
gen eingetreten sind.
Gemäß §§ 67 - 70 ZVG kann im Versteigerungstermin für ein Gebot Sicherheit verlangt 
werden. Die Sicherheit beträgt 10 % des Verkehrswertes und ist sofort zu leisten. Sicher-
heitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen.
Bietsicherheit kann unter anderem durch rechtzeitige Überweisung geleistet werden:
Überweisung auf folgendes Bankkonto mit den Verwendungszweck-Angaben
Empfänger: Bank:
Landesoberkasse Baden-Württemberg Baden-Württembergische Bank
IBAN: BIC:
DE51 6005 0101 0008 1398 63  SOLADEST600 
Verwendungszweck: 
2340629359486, Name des Bieters, Az. 9 K 7/23 
AG Emmendingen
Dem Gericht muss im Termin eine Buchungsbestätigung der Landesoberkasse 
Baden-Württemberg vorliegen; das Risiko hierfür trägt der Einzahler.
Bietvollmachten müssen öffentlich beglaubigt sein.
Amtsgericht Emmendingen 
– Vollstreckungsgericht –

Aktenzeichen:  
9 K 7/23

 

Schwätze * Babbeln * Klönen 
 

Dienstag, 08. August 2023 
19:00 Uhr im Restaurant Filou 

 

Kohlerhof 8, Denzlingen 
 
 

Wir laden Sie ein zum gemütlichen Beisammensein. 
Einheimische und Neubürger sind herzlich willkommen. 
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Sonnenschutz nicht vergessen! Die warme Jahreszeit
genießen – mit Creme, Brille und Hut

Nach vielen Regentagen im Frühling ist die Sehnsucht nach dem Sommer
groß. Doch Vorsicht vor zu viel UV-Strahlung der Sonne. Sie wird von der
Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC), einer Einrichtung der
Weltgesundheitsorganisation (WHO), als krebserregend eingestuft. Ein Ex-
perte gibt Tipps zum richtigen Verhalten in der warmen Jahreszeit.
„UV-Strahlung ist als unsichtbare Gefahr einzustufen. Vielen Menschen ist,
wenn sie sich in der Sonne aufhalten, nicht bewusst, dass diese Strahlen im
Erbgut von Hautzellen schädliche Veränderungen hervorrufen können“, er-
klärt Prof. Dr. Mark Berneburg, Generalsekretär der Deutschen Dermatolo-
gischen Gesellschaft (DDG) und Direktor der Klinik und Poliklinik für Der-
matologie am Universitätsklinikum Regensburg.
Schutz bieten: eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor, leichte Klei-
dung – also auch im Sommer beispielsweise langärmelige Hemden –, Kopf-
bedeckungen, eine Sonnenbrille sowie besondere Verhaltensweisen. Zu
Letzterem gehört, vor allem in der sonnenintensiven Zeit zwischen 11 und 15
Uhr schattige Orte aufzusuchen und auf Sonnenbäder in dieser Zeit zu ver-
zichten.
Bei starkem Sonnenschein ist ein Lichtschutzfaktor von mindestens 30 oder
höher zu wählen, empfiehlt Berneburg. Die Creme solle auch unbedingt
einen guten Schutz vor UV-A-Strahlen bieten.
Sonnenbrand & Co.
Zu den direkten Auswirkungen von UV-Strahlung gehören entzündliche
Hautrötungen (Erytheme), die gemeinhin als Sonnenbrand bezeichnet wer-
den. Eine übermäßige UV-Strahlung kann auch in eine bösartige Form von
Hautkrebs übergehen, warnt der Experte. Die Augen sind ebenfalls gefähr-
det. Sonnenstrahlen können Binde- und Hornhautentzündungen hervorru-
fen.
Für einen Schutz im Alltag sollte idealerweise bereits die verwendete Tages-
creme über einen Lichtschutzfaktor verfügen. „Sonnenbedingte Hautalte-
rung geht vor allem auf die UV-A-Strahlenbelastung, in geringerer Weise auf
die UV-B-Strahlung zurück“, so Berneburg. Die UV-B-Strahlen dringen bis in
die Oberhaut ein, UV-A-Strahlen bis in die Lederhaut.
Produkte vom Vorjahr können durchaus noch verwendet werden. Nach dem
Öffnen ist Sonnencreme bei sachgemäßer Lagerung – kühl und trocken – in
der Regel zwölf Monate haltbar, sagt Berneburg. Ansonsten gilt: auf Ausse-
hen und Geruch des Sonnenschutzpräparats achten. Trennt sich die Creme
in die einzelnen Phasen, das heißt, es kommt ölige oder wässrige Flüssigkeit
aus der Verpackung, sollte sie nicht mehr verwendet werden. Berneburg:
„Dann sind die Filtersubstanzen nicht mehr gleichmäßigverteilt und ein aus-
reichender Schutz nicht mehr gesichert.“
Quelle: VdK Zeitung, Juni 2023
Autorin: Petra J. Huschke/Sozialverband VdK

Die Polizei informiert: Unerlaubte Werbeanrufe

Unerlaubte Werbeanrufe sind verboten. Sie bedürfen der ausdrücklichen
Zustimmung des Angerufenen. Die Zahl der Beschwerden über unerlaubte
Werbeanrufe reißt nicht ab. In solchen Fällen rät die Polizei sich Datum, Uhr-
zeit und Grund des Anrufs sowie Namen, Unternehmen und Rufnummer des
Anrufers zu notieren und sich damit an die örtliche Verbraucherzentrale zu
wenden.
Ziel des Anrufs ist, einen Vertragsabschluss zu erreichen, den Angerufenen
beispielsweise dazu zu überreden, an einem Gewinnspiel teilzunehmen,
eine Zeitschrift zu abonnieren oder den Telefonanbieter zu wechseln. Dabei
fragen die Anrufer auch persönliche Daten ab, unter anderem die Kontoda-
ten.
Tipps Ihrer Polizei
• Lassen Sie sich nicht auf lästige Werbeanrufe ein. Legen Sie einfach den
Hörer auf!
• Erhalten Sie unerlaubte Werbeanrufe, notieren Sie sich Datum, Uhrzeit und
Grund des Anrufs sowie Namen, Unternehmen und Rufnummer des Anru-
fers. Weden Sie sich mit diesen Informationen an Ihre örtliche Verbraucher-
zentrale.
• Am Telefon abgeschlossene Verträge sind gültig! Wenn Sie eine Auftrags-
bestätigung erhalten, obwohl Sie lediglich der Zusendung von Informations-
material zugestimmt haben, widerrufen Sie umgehend und zwar schriftlich,
am besten per Einschreiben.
• Geben Sie bei jedem Vertragsabschluss nur die hierzu notwendigen Daten
an.
• Geben Sie nie Ihre Kontonummer preis, wenn Sie den Gesprächspartner
nicht kennen.
• Stimmen Sie nicht der Nutzung Ihrer Telefonnummer zu Werbezwecken zu.
Falls Sie es doch einmal tun: Ein einmal gegebenes Einverständnis können
Sie - auch telefonisch - widerrufen.
Haben Sie weitere Fragen oder möchten Sie sich beraten lassen, so melden
Sie sich gerne über freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de.

Wir möchten, dass Sie sicher leben!
Ihr Polizeipräsidium Freiburg

28. Juli: Gustav Schillinger (80 Jahre).
29. Juli: Iris Haller (70 Jahre).
30. Juli: Wolf Lamprecht (80 Jahre); Luigi Redina (70 Jahre).
31. Juli: Irmgard Joos (75 Jahre); Monika Römer (70 Jahre).
01. August: Metta Pietzcker (85 Jahre); Ute Wimhöfer (80 Jahre); Ingeborg
Gross (75 Jahre).
02. August: Heinz Beckert (80 Jahre); Franz Holzmüller (70 Jahre).
03. August: Eva Fischer (95 Jahre).

Landratsamt bietet eine kostenlose Abfall-App an

Wann die Graue Tonne geleert wird, wo der nächste
Grünschnittplatz ist, wann der Recyclinghof geöffnet
hat, all diese Infos gibt es seit 2021 auf der Abfall-App
der Abfallwirtschaft des Landratsamts Emmendin-
gen über das Smartphone. Abfuhrtermine, die Stand-
orte und Öffnungszeiten der Entsorgungseinrichtun-
gen und eine Abfall-Abc sind darauf unter anderem
zu finden. Eine praktische Einstellung bei der App ist zudem die individuelle
Erinnerungsfunktion, über die festgelegt werden kann, wann darauf hinge-
wiesen werden soll, dass die Tonnen an die Straße gestellt werden müssen.
Auch Push-Nachrichten können über die App verschickt werden, falls es
zum Beispiel kurzfristig zu wetterbedingten Schließungen der Grünschnitt-
plätze kommen sollte oder ähnliches. Die kostenlose App kann über Google
Play, Apple iOS und Windows Mobile heruntergeladen werden, einfach „Ab-
fall Emmendingen“ eingeben. Danach den Wohnort eintragen und schon
sind alle Abfuhren übersichtlich aufgelistet.
Der folgende QR-Code führt direkt zum entsprechenden Store:

Kreismedienzentrum in den Sommerferien vier Wochen
geschlossen

Das Kreismedienzentrum ist in den Sommerferien in der Zeit vom 7. August
bis 1. September, geschlossen. In der letzten Schulferienwoche, ab Montag,
4. September, ist wieder zu den regulären Zeiten geöffnet. Die Öffnungszei-
ten sind Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr. Freitags von 8 bis 13 Uhr.

Ampelregelung auf der K5109 zwischen Keppenbach
und Gescheid

Der Landkreis Emmendingen führt von Montag, 31. Juli, bis voraussichtlich
Freitag, 4. August, den Rückbau einer Natursteinwand auf der K5109 zwi-
schen Keppenbach und Gescheid durch. Die alte Natursteinmauer hat sich
in den letzten Jahren immer mehr Richtung Straße bewegt. Aus Sicherheits-
gründen muss diese nun schonend Lage für Lage gemäß den naturschutz-
fachlichen Auflagen zurück gebaut werden. Der dahinter befindliche Hang
wird mit abgeflacht. Die Länge der Baumaßnahme beträgt ca. 50 Meter. We-
gen der geringen Fahrbahnbreite muss die Strecke während der Bauzeit für
den öffentlichen Verkehr halbseitig mit einer Ampelregelung gesperrt wer-
den. Die Verkehrsteilnehmer werden für die zu erwartenden Behinderungen
um Verständnis gebeten.

Merkblatt zu Feuer im Freien

Das Landratsamt Emmendingen hat zur Eindämmung der Waldbrandge-
fahrt ein Merkblatt zum Umgang von Feuer im Freien erstellt, um mit diesen
Informationen und Hinweisen die Waldbrandgefahr zu reduzieren. Im
Grundsatz gilt, dass man im Wald oder in einem Abstand von weniger als
100 Metervom Wald kein Feuer entzünden darf. Beim Umgang mit Feuer und
brennenden oder glimmenden Gegenständen müssen Sicherheitsmaßnah-
men eingehalten werden, die im Detail im Merkblatt aufgeführt sind. So dür-
fen etwa pflanzliche Abfälle im Außenbereich nur auf dem Grundstück ver-
brannt werden, auf dem sie anfallen. Pflanzliche Abfälle müssen auf den
Grünschnittsammelstellen des Landkreises angeliefert oder in den Boden
eingearbeitet werden. Nur wenn dies nicht möglich ist, ist ein Verbrennen
überhaupt zulässig. Das Verbrennen von Althölzern, alten Möbeln und Ab-
bruchhölzern ist generell verboten. Ein Feuer muss ständig durch die Anwe-
senheit einer volljährigen Person beaufsichtigt werden und die Glut beim
Verlassen vollständig erloschen sein und mit Erde abgedeckt werden. Die
Sicherheitsmaßnahmen müssen konsequent eingehalten werden: Denn wer
ein Feuer entfacht, haftet für entstehende Schäden.
Wichtiger Hinweis: Eine Anmeldung von Nutzfeuern bei der Integrierten
Leitstelle in Emmendingen oder bei der örtlichen Feuerwehr ist nicht mög-
lich, die Leitstelle kann somit auch keine Genehmigung für ein Nutzfeuer
erteilen. Muss die Feuerwehr wegen eines Brandes in der Natur ausrücken,
kann der Verursacher beispielsweise bei grober Fahrlässigkeit zu Kostener-
satz herangezogen werden. Die Entscheidung trifft die Gemeinde.
Das Merkblatt des Landratsamtes ist auf der Internetseite des Landratsamtes
Emmendingen unter www.landkreis-emmendingen.de veröffentlicht.

Nutzung einer Feuerschale im eigenen Garten

An kühleren Sommerabenden sorgen Feuerschalen, die in Baumärkten er-
hältlich sind, für Wärme und stimmungsvolleAtmosphäre. Das Landratsamt
gibt für die Nutzung von Feuerschalten einige Sicherheitshinweise: Feuer-
schalen mit einem Durchmesser unter einem Meter sind keine Feuerstätten
im Sinne des Immissionsschutzrechts. Sie gelten als sogenannte „Wärme-
und Gemütlichkeitsfeuer“, deren Flammenhöhe in der Regel einen Meter
nicht übersteigen soll. Beim Einsatz von Feuerschalen muss ein Abstand von
fünf Meter zu brennbaren Gegenständen, Bewuchs wie Hecken und Bäumen
und Gebäuden eingehalten werden. Als Brennmaterial dürfen nur naturbe-
lassenes, trockenes Stückholz oder Holzbriketts verwendet werden. Für alle
Fälle sollen geeignete Löschmittel (z.B. ein Eimer Wasser) immer griffbereit
in der Nähe bereitstehen.

MdB Yannick Bury mit Bürgern im Gespräch

Mitteilungen des landratsaMtes

Ende der »Denzlinger Nachrichten«

Die GemeinDe DenzlinGen Gratuliert

Denzlingen (hg). Zur Bürgersprechstunde, die der CDU-Bundestags-
abgeordnete Yannick Bury einmal im Monat an wechselnden Orten in
der Region anbietet, war Bury am Montag in Denzlingen zu Gast. Im
BüroderAIVundaufdemRathausplatz standBury interessiertenBür-
gern für Gespräche zu deren Anliegen zur Verfügung. Die Gesprächs-
themen reichten dabei von lokalen Themen wie der Weiterentwick-
lung der Denzlinger Ortsmitte bis zu bundespolitischen Fragen, bei-
spielsweise zur Familien- und Energiepolitik. Das Bild zeigt MdB
Yannick Bury (links) an der Großbaustelle des einstigen „Grüner
Baum“. Foto: Helmut Gall

Sport & Familienbad 
MACH’ BLAU
Liebe Besucherinnen und Besucher 
des Sport & Familienbads MACH’ BLAU,
erleben Sie während der Sommersaison das Freibad mit 
Außenbereichen, sowie das Hallenbad inklusive Ganzjahres-
becken. Unsere Öffnungszeiten bleiben auch über die Ferien un-
verändert. 
Wir sind Teil des Sommer-Ferienprogramms Denzlingen. In 
Kooperation mit den VHS Nördlicher Breisgau und Waldkirch 
finden in diesem Sommer wieder Schwimmkurse im Sport & 
Familienbad MACH’ BLAU statt. Infos finden Sie auf unserer 
Homepage in der Rubrik Kurse. Die Anmeldung erfolgt über die 
VHS Nördlicher Breisgau/Emmendingen.
Unsere Öffnungszeiten zur Sommersaison 2023:

Haben Sie schon unseren neuen Ticket-Webshop probiert? 
Ohne Reservierung, ohne festen Termin! 

In unserem neuen Webshop finden 
Sie ein breites Ticketangebot. Laden 
Sie Ihr Ticket direkt runter oder Sie 
erhalten Ihr Ticket per Mail. Mit dem 
erhaltenen QR-Code können Sie di-
rekt durch das Drehkreuz das Bad 
eintreten. Probieren Sie es gerne aus.
Den Webshop finden Sie über unsere 
Homepage oder scannen Sie den QR- 
Code hier links. Auf unserer Home-

page finden Sie alle wichtigen Informationen www.mach-blau-
denzlingen.de. Sie erreichen das Sport & Familienbad MACH’ 
BLAU per E-Mail unter info@mach-blau-denzlingen.de oder telefo-
nisch unter 0 76 66 / 611 25 50. Ihr MACH’ BLAU Team

MACH́

SPORT & FAMILIENBAD
DENZLINGEN

BLAU

Öffnungszeiten MACH’ BLAU Hallenbad und Freibad

Montag bis Sonntag 09:00–21:00 Uhr
Ferien und Feiertage 09:00–21:00 Uhr

Öffnungszeiten MACH’ BLAU Sauna

Montag 13:00–22:00 Uhr   Damensauna
Dienstag und Mittwoch geschlossen
Donnerstag – Samstag 13:00–22:00 Uhr   Gemeinschaftssauna
Sonntag 10:00–22:00 Uhr   Gemeinschaftssauna
Feiertag 10:00–22:00 Uhr   Gemeinschaftssauna

Jetzt liegend Leben retten:  
Das DRK bittet dringend zur Spende 

Damit die Patientenversorgung mit lebensrettenden Blutpräparaten in den Kliniken 
sichergestellt werden kann, zählt jede einzelne Blutspende.

Blut wird kontinuierlich und jeden Tag benötigt. Allein in Hessen und Baden-
Württemberg werden täglich mehr als 2.700 Blutkonserven benötigt. Jede 

einzelne Blutspende trägt maßgeblich dazu bei, kranken und verletzten 
Menschen zu helfen. Jede Spende zählt. Das DRK bittet dringend zur Blutspende:

Nächster Termin:
Montag, 14.08.2023, von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr in der Sporthalle, 

Stuttgarter Straße 15, DENZLINGEN

Jetzt Blutspendertermin online reservieren unter  
www.blutspende.de/termine

Schon gewusst? Gutes tun kann so einfach sein. Eine Blutspende kann bis zu drei Menschen 
helfen – und das mit weniger als einer Stunde Zeitaufwand! Die reine Blutentnahme dauert 
davon lediglich ca. 10 Minuten. Die restliche 
Zeit wird für die Anmeldung, das Ausfüllen 
des Spendefragebogens, das vertrauliche 
Arztgespräch und die Ruhepause im Anschluss 
an die Blutspende benötigt. 

Alle Termine und Informationen rund um  
das Thema Blutspende erhalten Interessierte  
online unter www.blutspende.de  
oder telefonisch unter 0800 11 949 11.

Hätte, könnte, sollte – einfach machen! 
Jede Spende zählt!

Heimethues-Museumsöffnung 2023 

Die Museumsscheune, der Stall, die Otto-Raupp-Stube und der 
Keller sind von Juni bis November 2023 jeweils am 1. Sonntag 
im Monat von 11:00 bis 14:00 Uhr geöffnet:
6. August | 3. September | 1. Oktober | 5. November

Heimethues, Hauptstr. 76, 79211 Denzlingen

Heimat- und Geschichtsverein Denzlingen
– Änderungen vorbehalten – www.hugv-denzlingen.de

Mediathek
Öffnungszeiten:
Montag geschlossen 
Dienstag 09-12 Uhr und 15-19 Uhr 
Mittwoch 09-15 Uhr 
Donnerstag 15-19 Uhr 
Freitag 09-12 Uhr und 15-17 Uhr  
Samstag 10-13 Uhr

Veranstaltungen:
Freitag, 28.07. 15-17 Uhr FreiTagZeit: ZockFreitag
In den Sommerferien: HEISS AUF LESEN ©
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